
Statuten der POSCOM Ferien Holding AG  

I. Grundlagen 

Artikel 1  Firma, Sitz  

Unter der Firma 

POSCOM Ferien Holding AG 

 

besteht eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR mit Sitz in Bern. Die Dauer der Ge-

sellschaft ist unbeschränkt. 

Artikel 2  Zweck 

Die Gesellschaft bezweckt als Holdinggesellschaft durch die von ihr gehaltenen Gesellschaf-

ten die Organisation und Vermittlung von qualitativ hoch stehenden Ferien zu erschwingli-

chen Preisen insbesondere für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Post, der Swisscom AG, 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft, des Kantons Zürich und ähnlicher Organisationen. 

Sie betreibt eigene Ferienanlagen mit einheitlichen Infrastrukturstandards und einem breiten 

Sport- und Kulturangebot.  

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland 

errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann 

Grundstücke erwerben, halten und veräussern. 

Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, 

welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und den Zweck der Ge-

sellschaft zu fördern geeignet sind. 

II. Kapital 

Artikel 3  Aktienkapital 

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 23'378'706.77  (dreiundzwanzig Millionen 
dreihundertachtundsiebzigtausendsiebenhundertsechs  Franken und siebenundsiebzig Rap-
pen) und ist eingeteilt in 2'337'870'677 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.01. Die 
Aktien sind voll liberiert. 

 

Artikel 4 Aktienzertifikate, Umwandlung von Aktien 

Die Gesellschaft kann anstelle von einzelnen Aktien Aktienzertifikate über mehrere Aktien 

ausstellen. Aktienzertifikate können jederzeit in einzelne Aktien oder auch in Zertifikate über 

eine grössere oder kleinere Zahl von Aktien umgetauscht werden. Die Aktientitel oder Zertifi-

kate werden ohne Dividendencoupons abgegeben und tragen die faksimilierte Unterschrift 

des Präsidenten des Verwaltungsrates. Die Gesellschaft kann auch auf Druck und Ausliefe-

rung von Namenaktienurkunden verzichten und mit der Zustimmung des Aktionärs ausgege-

bene Urkunden, die bei der Gesellschaft eingeliefert werden, ersatzlos annullieren. Der Akti-
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onär kann von der Gesellschaft jederzeit kostenlos den Druck und die Auslieferung von Ur-

kunden für seine Namenaktien verlangen, und die Gesellschaft kann jederzeit nicht verur-

kundete Namenaktien ausdrucken. 

Nicht verurkundete Namenaktien einschliesslich der daraus entspringenden, nicht verurkun-

deten Rechte, können nur durch Zession übertragen werden. Die Zession bedarf zur Gültig-

keit der Anzeige an die Gesellschaft. Das Recht auf die Urkunde geht mit der rechtsgültigen 

Zession auch ohne Zustimmung der Gesellschaft auf den Erwerber über. Die Gesellschaft 

kann der Bank, bei welcher der Aktionär die abgetretenen Namenaktien buchmässig führen 

lässt, von der Zession Mitteilung machen. 

Nicht verurkundete Namenaktien und die daraus entspringenden Vermögensrechte können 

nur zu Gunsten der Bank, bei welcher der Aktionär dieselben buchmässig führen lässt, durch 

schriftlichen Pfandvertrag verpfändet werden. Eine Anzeige an die Gesellschaft ist nicht er-

forderlich. Der Anspruch auf Auslieferung der Urkunde kann auf die pfandnehmende Bank 

übertragen werden. Im Übrigen setzt die Verpfändung von Namenaktien zu ihrer Gültigkeit 

die Übergabe der zedierten oder indossierten Aktienurkunden nach Massgabe von Art. 901 

Abs. 2 ZGB voraus. 

Das Eigentum oder die Nutzniessung an einem Aktientitel oder Aktienzertifikat und jede Aus-

übung von Aktionärsrechten schliesst die Anerkennung der Gesellschaftsstatuten in der je-

weils gültigen Fassung in sich.  

Artikel 5  Aktienbuch und Übertragungsbeschränkungen 

Der Verwaltungsrat führt ein Aktienbuch, in welches die Eigentümer und Nutzniesser mit 

Namen und Vornamen, Wohnort, Adresse und Staatsangehörigkeit (bei juristischen Personen 

der Sitz) eingetragen werden. Jeder Adress- oder Sitzwechsel muss der Gesellschaft mitge-

teilt werden.  

Falls die Gesellschaft an einer Börse kotiert ist, enthält das Aktienbuch zwei Rubriken: "Akti-

onäre mit Stimmrecht" und "Aktionäre ohne Stimmrecht". Der Aktionär mit Stimmrecht kann 

alle mit der Aktie verknüpften Rechte ausüben. Der Aktionär ohne Stimmrecht kann das 

Stimmrecht und die mit dem Stimmrecht zusammenhängenden Rechte nicht ausüben. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft wird als Aktionär oder als Nutzniesser nur anerkannt, wer 

gültig im Aktienbuch eingetragen ist.  

Vom Datum der Einladung zu einer Generalversammlung bis zu dem auf die Generalver-

sammlung folgenden Tag werden keine Eintragungen in das Aktienbuch vorgenommen. 

Die Dividendenzahlung erfolgt ausschliesslich an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre 

oder Nutzniesser. 

Aktien, ob zu Eigentum oder zu Nutzniessung, können nur mit Zustimmung des Verwaltungs-

rats übertragen werden. Die Zustimmung kann aus wichtigen Gründen verweigert werden, so 

insbesondere wenn: 

1. der Erwerber mehr als 5 Prozent des Aktienkapitals der Gesellschaft auf sich vereinigt, 

wobei juristische Personen und Personengesellschaften, andere Personenzusammen-

schlüsse oder Gesamthandverhältnisse, die untereinander kapital- oder stimmenmäs-

sig, durch eine einheitliche Leitung oder auf andere Weise verbunden sind sowie natür-

liche oder juristische Personen oder Personengesellschaften, die im Hinblick auf eine 

Umgehung der Eintragungsbeschränkung vorgehen, in Bezug auf die Eintragung in das 

Aktienbuch als ein Aktionär gelten; 
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2. der Erwerber trotz Verlangen der Gesellschaft nicht ausdrücklich erklärt, dass er die 

Aktien im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erworben hat; 

3. soweit und solange die Anerkennung eines Erwerbers Aktionär die Gesellschaft gemäss 

den ihr zur Verfügung stehenden Informationen daran hindern könnte, den durch Bun-

desgesetze geforderten Nachweis schweizerischer Beherrschung zu erbringen. 

Hat der Erwerber die Aktien durch Erbgang, Erbteilung oder eheliches Güterrecht erworben, 

kann er nicht abgelehnt werden. 

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, Eintragungen im Aktienbuch, welche unter Verwendung 

falscher Angaben verlangt worden sind, jederzeit nach Anhörung des Betroffenen rückgängig 

zu machen. 

Artikel 6  Meldepflicht, Pflicht zum Vollangebot 

Unabhängig von einer Kotierung der Gesellschaft an der Börse müssen Personen, die direkt, 

indirekt oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten Aktien der Gesellschaft für eigene Rech-

nung erwerben oder veräussern und dadurch den Grenzwert von 5, 10, 20, 33 1/3, 50 oder 

66 2/3 Prozent der Stimmrechte, ob ausübbar oder nicht, erreichen, unter- oder überschrei-

ten, müssen dies der Gesellschaft und - im Falle der Börsenkotierung - der Börse melden. 

Für die Pflicht zur Unterbreitung eines Angebots gilt der gesetzliche Grenzwert von Art. 32 

Abs. 1 BEHG. 

Artikel 7  Bezugsrecht 

Bei Ausgabe neuer Aktien hat jeder Aktionär ein Bezugsrecht nach Massgabe seines bisheri-

gen Aktienbesitzes. Die Generalversammlung kann jedoch das Bezugsrecht der Aktionäre aus 

wichtigen Gründen ausschliessen, insbesondere um die Übernahme von Unternehmen, Un-

ternehmensteilen oder Beteiligungen sowie die Beteiligungen von Arbeitnehmern zu ermögli-

chen. 

III. Organisation 

A. Generalversammlung 

Artikel 8  Befugnisse 

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung. Ihr stehen folgende unüber-

tragbare Befugnisse zu: 

1. Festsetzung und Änderung der Statuten; 

2. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle; 

3. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung sowie Beschlussfassung 

über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende; 

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung 

betrauten Personen; 
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5. Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Ge-

setz oder die Statuten vorbehalten sind oder ihr durch den Verwaltungsrat vorgelegt 

werden. 

Artikel 9 Versammlungen 

Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr innerhalb von sechs Monaten nach 

Abschluss des Geschäftsjahres statt. 

Ausserordentliche Generalversammlungen werden einberufen, so oft es notwendig ist, insbe-

sondere in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen. Zu ausserordentlichen Generalversamm-

lungen hat der Verwaltungsrat einzuladen, wenn Aktionäre, die mindestens zehn Prozent des 

Aktienkapitals vertreten, schriftlich und unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und der 

Anträge eine Einberufung verlangen. Aktionäre, die Aktien im Nennwerte von einer Million 

Franken vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. 

Artikel 10 Einberufung 

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Revisions-

stelle einberufen. Das Einberufungsrecht steht auch den Liquidatoren zu.  

Die Generalversammlung wird durch Brief an die Aktionäre und Nutzniesser einberufen sowie 

durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt, und zwar mindestens 20 

Tage vor dem Versammlungstag. In der Einberufung sind neben Tag, Zeit und Ort der Ver-

sammlung die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsrates und der 

Aktionäre bekanntzugeben, welche die Durchführung einer Generalversammlung oder die 

Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben. 

Über Gegenstände, die nicht in dieser Weise angekündigt worden sind, können unter dem 

Vorbehalt der Bestimmungen über die Universalversammlung keine Beschlüsse gefasst wer-

den, ausser über einen Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversamm-

lung oder auf Durchführung einer Sonderprüfung. Dagegen bedarf es zur Stellung von Anträ-

gen im Rahmen der Verhandlungsgegenstände und zu Verhandlungen ohne Beschlussfas-

sung keiner vorherigen Ankündigung. 

Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der Geschäftsbericht und 

der Revisionsbericht am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aufzulegen. In der 

Einberufung zur Generalversammlung ist auf diese Auflegung und auf das Recht der Aktionä-

re hinzuweisen, die Zustellung dieser Unterlagen verlangen zu können. 

Artikel 11 Vorsitz, Protokolle 

Den Vorsitz der Generalversammlung führt der Präsident, bei dessen Verhinderung ein ande-

res Mitglied des Verwaltungsrates oder ein anderer von der Generalversammlung gewählter 

Tagespräsident.  

Der Vorsitzende bezeichnet den Protokollführer und die Stimmenzähler, die nicht Aktionäre 

sein müssen. 

Der Verwaltungsrat sorgt für die Führung der Protokolle, die vom Vorsitzenden und vom Pro-

tokollführer zu unterzeichnen sind. 
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Artikel 12 Beschlussfassung 

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Stimmberechtigt an der Generalversammlung ist nur, 

wer im Aktienbuch als Namenaktionär oder Nutzniesser eingetragen ist. 

Jeder Aktionär oder Nutzniesser kann sich in der Generalversammlung durch einen anderen 

Aktionär, der sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweist, vertreten lassen. Über die An-

erkennung von Vollmachten entscheiden die anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrats. 

Ein Aktionär kann für eigene und vertretene Aktien zusammen höchstens zehn Prozent sämt-

licher Aktienstimmen abgeben. Juristische Personen und Personengesellschaften, andere 

Personenzusammenschlüsse oder Gesamthandverhältnisse, die untereinander kapital- oder 

stimmenmässig, durch eine einheitliche Leitung oder auf andere Weise verbunden sind sowie 

natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften, die im Hinblick auf eine 

Umgehung der Stimmrechtsbeschränkung vorgehen, gelten in Bezug auf die Ausübung der 

Stimmrechte als ein Aktionär.  

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten 

Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen, soweit nicht das Gesetz oder die Statuten abwei-

chende Bestimmungen enthalten. 

Kommt bei Wahlen im ersten Wahlgang die Wahl nicht zustande, findet ein zweiter Wahlgang 

statt, in dem das relative Mehr entscheidet. 

Der Vorsitzende hat keinen Stichentscheid. 

Die Wahlen und Abstimmungen finden offen statt, sofern nicht der Vorsitzende oder einer der 

Aktionäre verlangt, dass sie geheim erfolgen. 

Artikel 13 Quoren 

Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Aktien-

stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist 

erforderlich für: 

1. die in Art. 704 Abs. 1 OR genannten Fälle; 

2. die Erleichterung oder Aufhebung der Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenak-

tien; 

3. die Auflösung der Gesellschaft mit Liquidation. 

Die Beschlussfassung über die Fusion, Spaltung und Umwandlung richtet sich nach den Be-

stimmungen des Fusionsgesetzes. 

Statutenbestimmungen, die für die Fassung bestimmter Beschlüsse grössere Mehrheiten als 

die vom Gesetz vorgeschriebenen festlegen, können nur mit dem vorgesehenen Mehr einge-

führt werden. 

B. Verwaltungsrat 

Artikel 14 Wahl, Konstituierung 

Der Verwaltungsrat besteht aus drei bis sieben Mitgliedern. Er wird in der Regel in der or-

dentlichen Generalversammlung und für eine Amtsdauer von höchstens drei Jahren gewählt. 

Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates endet mit dem Tag der nächsten ordent-
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lichen Generalversammlung. Vorbehalten bleiben vorheriger Rücktritt und Abberufung. Neue 

Mitglieder treten in die Amtsdauer derjenigen ein, die sie ersetzen. 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind jederzeit wieder wählbar. Sie scheiden automatisch 

nach Vollendung des siebzigsten Lebensjahres aus dem Verwaltungsrat aus, wobei das Aus-

scheiden auf die darauf folgende ordentliche Generalversammlung erfolgt. 

Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er bezeichnet seinen Präsidenten und den Sekre-

tär, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss. 

Artikel 15 Oberleitung, Delegation 

Dem Verwaltungsrat obliegt die oberste Leitung der Gesellschaft und die Überwachung der 

Geschäftsführung. Er vertritt die Gesellschaft nach aussen und besorgt alle Angelegenheiten, 

die nicht nach Gesetz, Statuten oder Reglement einem anderen Organ der Gesellschaft über-

tragen sind. 

Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung oder einzelne Teile derselben sowie die Ver-

tretung der Gesellschaft an eine oder mehrere Personen, Mitglieder des Verwaltungsrates 

oder Dritte, die nicht Aktionäre sein müssen, übertragen. Er erlässt zu diesem Zweck ein 

Organisationsreglement und ordnet die entsprechenden Vertretungsverhältnisse. 

Artikel 16  Aufgaben 

Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben: 

1. Oberleitung der Gesellschaft und Erteilung der nötigen Weisungen; 

2. Festlegung der Organisation; 

3. Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung; 

4. Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten 

Personen und Regelung der Zeichnungsberechtigung; 

5. Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im 

Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen; 

6. Erstellung des Geschäftsberichtes sowie Vorbereitung der Generalversammlung und 

Ausführung ihrer Beschlüsse; 

7. Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung; 

8. Beschlussfassung über die Feststellung von Kapitalerhöhungen und daraus folgende 

Statutenänderungen; 

9. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen der besonders befähigten Revisoren für die 

Fälle, in welchen das Gesetz den Einsatz solcher Revisoren vorsieht; 

10. Festlegung des Geschäftsjahres. 

Artikel 17 Organisation, Protokolle 

Sitzungsordnung, Beschlussfähigkeit (Präsenz) und Beschlussfassung des Verwaltungsrates 

richten sich nach dem Organisationsreglement. 

Der Vorsitzende hat den Stichentscheid. 
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Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist ein Protokoll zu führen. 

Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Sekretär des Verwaltungsrates zu unterzeich-

nen. 

Artikel 18 Vergütung 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben Anspruch auf Ersatz ihrer im Interesse der Gesell-

schaft aufgewendeten Auslagen sowie auf eine ihrer Tätigkeit entsprechende Vergütung, die 

der Verwaltungsrat selbst festlegt. 

 

C. Revisionsstelle 

Artikel 19  Wählbarkeit, Aufgaben 

Die Generalversammlung wählt jedes Jahr einen oder mehrere Revisoren als Revisionsstelle. 

Als Revisionsstelle können natürliche Personen, Handelsgesellschaften oder Genossenschaf-

ten gewählt werden. Die Revisionsstelle ist in das Handelsregister einzutragen. 

Die Revisoren dürfen nicht Mitglieder des Verwaltungsrates oder Arbeitnehmer der Gesell-

schaft sein. Sie dürfen für die Gesellschaft keine Arbeiten ausführen, die mit dem Prüfungs-

auftrag nicht vereinbar sind. Sie müssen vom Verwaltungsrat und von einem Aktionär, der 

über die Stimmenmehrheit verfügt, unabhängig sein. Die Revisoren müssen befähigt sein, 

ihre Aufgabe bei der Gesellschaft zu erfüllen. 

Die Revisionsstelle hat die Rechte und Pflichten gemäss Art. 727 ff. OR. Sie ist gehalten, den 

Generalversammlungen, für welche sie Bericht zu erstatten hat, beizuwohnen. Durch ein-

stimmigen Beschluss kann die Generalversammlung auf die Anwesenheit der Revisionsstelle 

verzichten. 

IV. Rechnungslegung 

Artikel 20 Geschäftsjahr, Jahresrechnung und Geschäftsbericht 

Das Geschäftsjahr wird vom Verwaltungsrat bestimmt. 

Es werden ein Einzelabschluss sowie eine Konzernrechnung erstellt.  

Der Einzelabschluss und die Konzernrechnung werden gemäss den Vorschriften des Schwei-

zerischen Obligationenrechts und, falls die Gesellschaft an einer Börse kotiert ist, nach den 

Grundsätzen der Swiss GAAP FER erstellt erstellt. 

Die geprüfte Jahresrechnung (enthaltend Bilanz, Erfolgsrechnung und Revisionsstellenbe-

richt) kann von jedermann bei der Gesellschaft bezogen werden. 

Die Gesellschaft veröffentlicht innert sechs Monaten nach Beendigung jedes Geschäftsjahres 

einen Geschäftsbericht, umfassend den Jahresbericht und die Jahresrechnung. Zusammen 

mit dem Geschäftsbericht wird der Bericht der Revisionsstelle bzw. des Konzernprüfers veröf-

fentlicht. Die Berichte können bei der Gesellschaft bezogen werden. 
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Artikel 21  Gewinnverteilung 

Unter Vorbehalt der gesetzlichen Vorschriften über die Gewinnverteilung, insbesondere Art. 

671 ff. OR, steht der Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung.  

Die Dividende darf erst festgesetzt werden, nachdem die dem Gesetz entsprechenden Zuwei-

sungen an die gesetzlichen Reserven abgezogen worden sind. Alle Dividenden, welche inner-

halb von fünf Jahren nach ihrer Fälligkeit nicht bezogen worden sind, verfallen zugunsten der 

Gesellschaft. 

V. Beendigung 

Artikel 22  Auflösung und Liquidation 

Die Generalversammlung kann jederzeit die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft nach 

Massgabe der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften beschliessen. 

Die Liquidation wird durch den Verwaltungsrat durchgeführt, sofern sie nicht durch die Gene-

ralversammlung anderen Personen übertragen wird.  

Die Liquidation der Gesellschaft erfolgt nach Massgabe der Art. 742 ff. OR. Die Liquidatoren 

sind ermächtigt, Aktiven (Grundstücke eingeschlossen) auch freihändig zu verkaufen. 

Nach erfolgter Tilgung der Schulden wird das Vermögen unter die Aktionäre nach Massgabe 

der eingezahlten Beträge verteilt. 

VI. Benachrichtigung 

Artikel 23  Mitteilungen und Bekanntmachungen 

Einberufung und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch 

verzeichneten Adressen und einmaliger Publikation im SHAB, soweit die Einberufung der GV 

betreffend. 

Bekanntmachungen an die Gläubiger erfolgen in den vom Gesetz vorgeschriebenen Fällen 

durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt. 

 

Diese Statuten treten in Umsetzung der Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversamm-

lung vom 28. Februar 2007 mit gleichem Datum in Kraft und ersetzen die am 17. November/ 

20. Dezember 2006 letztmals revidierten Statuten der POSCOM Ferien Holding AG. 

Bern, 28. Februar 2007 

 

Der Vorsitzende:    Der Protokollführer: 

 

 

_______________________   ________________________ 

Felix Rutschmann     Dr. Thomas Aebersold 


